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RS OGH 1973/10/23 3Ob188/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1973

Norm

ABGB §894

AO §18

Rechtssatz

Wird in Erfüllung eines Ausgleichs oder Zwangsausgleichs eine Schuld durch Quotenzahlung getilgt, für die nur zu

einem Teil die Solidarverp8ichtung eines Dritten besteht, so ist nur die auf diesem Teil entfallende Quote gegenüber

dem nicht im Ausgleich befindlichen Solidarschuldner anzurechnen.
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